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(54) HAUSHALTSKÄLTEGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Haushaltskältegerät
(1), umfassend einen Innenbehälter (7,8), der einen Auf-
nahmeraum (3,4) zumindest abschnittsweise begrenzt
und zwei sich gegenüberliegende Seitenwände (9,10)
aufweist, an denen jeweils eine Haltevorrichtung (12) für
einen Fachboden (11) vorgesehen ist, weiterhin umfas-
send einen Fachboden (11), der an den Haltevorrichtun-
gen (12) angeordnet ist, wobei jede Haltevorrichtung (12)

eine Auflagefläche (14) sowie eine in Tiefenrichtung (Y)
hinter der Auflagefläche (14) und in Höhenrichtung (Z)
oberhalb der Auflagefläche (14) angeordnete Auszugs-
begrenzungsfläche (23) aufweist. Erfindungsgemäß ist
dabei vorgesehen, dass durch eine in Tiefenrichtung (Y)
hinter der Auflagefläche (14) angeordnete und in Tiefen-
richtung (Y) abfallend ausgebildete Einführfläche (17).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Haushaltskältegerät,
umfassend einen Innenbehälter, der einen Aufnahme-
raum zumindest abschnittsweise begrenzt und zwei sich
gegenüberliegende Seitenwände aufweist an denen je-
weils eine Haltevorrichtung für einen Fachboden vorge-
sehen ist.
[0002] Ein derartiges Haushaltskältegerät kann bei-
spielsweise ein Kühlschrank, ein Gefrierschrank oder ei-
ne Kühl-Gefrier-Kombination sein.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine verbesserte Halterung der Fachböden zu gewähr-
leisten.
[0004] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst.
[0005] Hierbei umfasst das Haushaltskältegerät einen
Innenbehälter, der einen Aufnahmeraum zumindest ab-
schnittsweise begrenzt und zwei sich gegenüberliegen-
de Seitenwände aufweist an denen jeweils eine Halte-
vorrichtung für einen Fachboden vorgesehen ist, sowie
weiterhin umfassend einen Fachboden der an den Hal-
tevorrichtungen angeordnet ist, wobei jede Haltevorrich-
tung eine Auflagefläche sowie eine in Tiefenrichtung hin-
ter der Auflagefläche und in Höhenrichtung oberhalb der
Auflagefläche angeordnete Auszugsbegrenzungsfläche
aufweist.
[0006] Mit Angaben "oben", "unten", "vorne",
"hinten, "waagrecht", "Tiefenrichtung", "Breitenrichtung
", "Höhenrichtung" etc. sind die bei bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch und bestimmungsgemäßem Anordnen
des Haushaltskältegerätes und bei einem dabei vor dem
Haushaltskältegerät stehenden und in Richtung des
Haushaltsgerätes blickenden Beobachters gegebenen
Positionen und Orientierungen angegeben.
[0007] Die Haltevorrichtungen liegen dabei vorzugs-
weise in einer Höhenrichtung des Haushaltskältegerätes
auf gleicher Höhe und sind sich zugewandt. Die Aufla-
geflächen dienen dazu, die Gewichtskräfte des Fachbo-
dens bzw. auf dem Fachboden angeordneten Kühlgut
teilweise oder vollständig aufzunehmen. Die Auflageflä-
chen können beispielsweise eben und/oder waagrecht
ausgebildet sein. Die Auszugsbegrenzungsfläche ver-
hindert ein ungewolltes bzw. unbeabsichtigtes Heraus-
ziehen des Fachbodens durch den Benutzer.
[0008] Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung
ist dabei durch eine in Tiefenrichtung hinter der Auflage-
fläche angeordnete und in Tiefenrichtung abfallend aus-
gebildete Einführfläche gekennzeichnet.
[0009] Indem die Einführfläche in Tiefenrichtung abfal-
lend ausgebildet ist, bildet sie eine rampenförmige Flä-
che aus, die in Tiefenrichtung nach unten geneigt ange-
ordnet ist. Dies ermöglicht es, den Fachboden ohne Ver-
kantungen einzuführen bzw. zu entnehmen. Insbeson-
dere kann der Fachboden bzw. Teile des Fachbodens
(zum Beispiel eine an einem hinteren Randabschnitt des
Fachbodens angeordnete Leiste) über die Einführfläche
hinweggleiten. Es zeigte sich dabei, dass durch eine der-

artige Verbesserung der Führung des Fachbodens bei
dessen Montage bzw. Demontage die Belastung auf den
Innenbehälter einerseits sowie auf den Fachboden an-
dererseits entscheidend reduziert werden kann. Insbe-
sondere, indem schlagartige oder stoßartige Belastun-
gen auf den Innenbehälter ausgeschlossen werden oder
zumindest weitestgehend verhindert werden, können
Beschädigung des Innenbehälters nahezu ausgeschlos-
sen werden. Dies gilt insbesondere für einen aus Kunst-
stoff hergestellten Innenbehälter, beispielsweise einen
durch Thermoformen hergestellten Innenbehälter. Denn
eben jene Bereiche, die beim Einführen bzw. Entnehmen
des Fachbodens mit selbigem in Kontakt kommen, kön-
nen aufgrund ihrer Geometrie eine verminderte Wand-
stärke und somit eine vergrößerte Anfälligkeit für Be-
schädigungen aufweisen. Durch die erfindungsgemäße
Anordnung und Ausbildung der Einführfläche, werden in
diesen Bereichen stoßartige oder schlagartige Belastun-
gen auf den Innenbehälter vermindert. Darüber hinaus
können auch Beschädigungen des Fachbodens vermie-
den werden, da auch auf diesen keine stoßartigen oder
schlagartige Belastungen einwirken können.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform vorgesehen,
dass die Einführfläche kontinuierlich bzw. stetig abfal-
lend ausgebildet ist. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges
und für einen Benutzer haptisch gut nachvollziehbares
und somit kontrollierbares Einführen bzw. Entnehmen
des Fachbodens.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform vorgesehen,
dass die Einführfläche, insbesondere entlang der Tiefen-
richtung, kantenfrei ausgebildet ist. Hierdurch wird ein
Verhaken oder Verkanten beim Einführen bzw. Entneh-
men des Fachbodens noch weiter verhindert. Die Ein-
führfläche kann beispielsweise Bögen, insbesondere
Kreisbögen, umfassen. Denkbar ist auch eine Kombina-
tion von Bögen und ebenen Flächenabschnitten.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform vorgesehen,
dass die Einführfläche in Tiefenrichtung direkt an die Auf-
lagefläche angrenzt. Der Fachboden, insbesondere ein
hinterer Randabschnitt des Fachbodens, kann somit ru-
ckelfrei und ohne die Gefahr von Verkantungen beim Ein-
führen bzw. Entnehmen von der Auflagefläche auf die
Einführfläche geschoben werden und umgekehrt. Vor-
zugsweise ist die Stoßstelle zwischen der Auflagefläche
und der Einführfläche kantenfrei ausgebildet.
[0013] Um die Führung des Fachbodens beim Einfüh-
ren bzw. Entnehmen weiter zu verbessern, ist gemäß
einer Ausführungsform vorgesehen, dass sich die Ein-
führfläche in Tiefenrichtung über wenigstens 0,5 cm, we-
nigstens 1,0 cm, wenigstens 2,0 cm oder wenigstens 3,0
cm erstreckt.
[0014] Gemäß einer Ausführungsform vorgesehen,
dass eine Erstreckung der Einführfläche in Tiefenrich-
tung wenigstens dem Zweifachen, wenigstens dem Drei-
fachen oder wenigstens dem Vierfachen einer Erstre-
ckung der Einführfläche in Höhenrichtung entspricht. Es
zeigte sich, dass durch eine derart ausgebildete, insbe-
sondere unter einem spitzen Winkel zur Waagrechten
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geformte, Einführfläche ein sanftes und somit belas-
tungsarmes und ruckfreies Einführen bzw. Entnehmen
des Fachbodens begünstigt wird.
[0015] Gemäß einer Ausführungsform vorgesehen,
dass die Haltevorrichtung eine Einführnut aufweist, die
durch die Einführfläche sowie eine weitere Einführfläche
begrenzt ist. Die Einführfläche und die weitere Einführ-
fläche können sich gegenüberliegen. Insbesondere kann
die weitere Einführfläche zumindest abschnittsweise,
insbesondere vollständig, oberhalb der Einführfläche an-
geordnet sein. In Verbindung mit der Einführfläche bildet
die weitere Einführfläche die kanalartige Einführnut aus
und erleichtert somit noch weiter das Einführen bzw. das
Entnehmen des Fachbodens. Die Einführfläche und die
weitere Einführfläche können im Wesentlichen parallel
zueinander ausgebildet sein, um ein gleichmäßiges und
geführtes Einführen bzw. Entnehmen zu begünstigen.
Insbesondere kann ein Winkel zwischen der Einführflä-
che und der weiteren Einführfläche weniger als 30 Grad,
weniger als 20 Grad oder weniger als 10 Grad betragen.
Im Falle einer gekrümmten Fläche wird der Winkel durch
eine gedachte, ebene Fläche bestimmt, die durch den in
Tiefenrichtung bestimmten Beginn und das Ende der Flä-
che gelegt wird. Denkbar ist, dass die weitere Einführflä-
che eben ausgebildet ist. Die Einführnut, insbesondere
die weitere Einführfläche, kann ausgestaltet sein, dass
ein ausschließlich waagrechtes Einschieben des Fach-
bodens verhindert ausgeschlossen ist.
[0016] Gemäß einer Ausführungsform vorgesehen,
dass an dem Fachboden zwei vordere Kontaktflächen
ausgebildet sind, die den Auszugsbegrenzungsflächen
gegenüberliegen. Unter "gegenüberliegen" ist hierbei
insbesondere zu verstehen, dass die Flächen allenfalls
durch einen Luftspalt voneinander beabstandet sind
bzw. sich zugewandt sind. Die vorderen Kontaktflächen
können an einem hinteren Randabschnitt des Fachbo-
dens ausgebildet sein. Die vorderen Kontaktflächen kön-
nen an einer Leiste des Fachbodens ausgebildet sein,
insbesondere an einer steifen Leiste. Beispielsweise
kann die Leiste aus Hartplastik bestehen, z.B. Polypro-
pylen oder Polystyrol. Die zwei vorderen Kontaktflächen
sowie die Auszugsbegrenzungsflächen können ausge-
bildet sein, ein ausschließlich waagrechtes Herauszie-
hen des Fachbodens zu verhindern.
[0017] Denkbar ist, dass der Fachboden zweiteilig
oder mehrteilig ausgebildet ist, und beispielsweise ein
Plattenelement sowie eine an dem hinteren
Randabschnitt angeordnete Leiste aufweist. In diesem
Fall können die vorderen Kontaktflächen zumindest teil-
weise, insbesondere jedoch auch vollständig, durch die
Leiste ausgebildet sein. Die Leiste kann ein Extrusions-
bauteil sein. Die Leiste kann über ein Halteprofil an dem
Plattenelement, z.B. formschlüssig und/oder kraftschlüs-
sig, befestigt sein. Die Leiste kann ein Begrenzungsprofil
aufweisen, welches sich bezüglich einer Auflagefläche
(d.h. Oberseite) des Plattenelements nach oben
und/oder nach hinten (z.B. schräg) erstreckt, um eine
hintere Begrenzung für Kühlgut darstellen. Die vorderen

Kontaktflächen können an dem Begrenzungsprofil aus-
gebildet sein. Möglich ist, dass das Begrenzungsprofil
im Bereich der vorderen Kontaktflächen Ausschnitte auf-
weist, um ein seitliches Eindringen der vorderen Kontakt-
flächen hinter die Auszugsbegrenzungsflächen zu er-
leichtern. An den Ausschnitten kann insbesondere eine
Höhe des Begrenzungsprofils vermindert sein.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass zwischen der Auszugsbegrenzungsfläche und ei-
ner dieser gegenüberliegen vorderen Kontaktfläche des
Fachbodens ein Spalt vorliegt. Die vordere Kontaktfläche
verhindert ein waagrechtes Herausziehen des Fachbo-
dens und sichert diesen somit gegen ein ungewolltes
bzw. ungewünschtes Herausziehen. Durch den Spalt
kann jedoch ein dauerhafter Kontakt zwischen dem
Fachboden und der Auszugsbegrenzungsfläche verhin-
dert werden, so dass Beschädigungen an der Auszugs-
begrenzungsfläche (z.B. einem Vorsprung, der die Aus-
zugsbegrenzungsfläche ausbildet) und/oder dem Fach-
boden vermieden werden. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass zwischen der Auszugsbegrenzungsfläche
und der vorderen Kontaktfläche keine Kraftübertragung
bei einem eingesetzten jedoch nicht nach vorne gezo-
genen Fachboden besteht. Der Spalt beträgt beispiels-
weise weniger als 3 mm, weniger als 2 mm oder weniger
als 1 mm.
[0019] Gemäß einer Ausführungsform vorgesehen,
dass die Haltevorrichtungen jeweils eine obere An-
schlagsfläche aufweisen, die oberen Kontaktflächen des
Fachbodens gegenüberliegen. Hierdurch kann ein Ver-
kippen des Fachbodens bei starker Belastung in seinem
vorderen Bereich verhindert werden (Kippsicherung).
Denkbar ist, dass bei einem normalen Betriebszustand
zwischen den oberen Anschlagflächen und den oberen
Kontaktflächen ein Luftspalt vorliegt. Die Kippsicherung
kommt in diesem Fall nur in einem Ausnahmebetriebs-
zustand zum Tragen. Denkbar ist alternativ auch, dass
bereits in einem normalen Betriebszustand die oberen
Anschlagsflächen die oberen Kontaktflächen kontaktie-
ren. In diesem Fall wird der Fachboden dauerhaft gegen
Kippkräfte gesichert, beispielsweise auch gegen Kipp-
kräfte, die lediglich durch das Gewicht des Fachbodens
selbst entstehen. Eine solche Ausführungsform ist ins-
besondere denkbar, wenn die Auflagefläche in Tiefen-
richtung nur einen im Wesentlichen hinteren Abschnitt
des Fachbodens abstützt.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform vorgesehen,
dass die Auflagefläche an einer einstückig an dem In-
nenbehälter angeformten Tragrippe ausgebildet ist und
die Auszugsbegrenzungsfläche an einem einstückig an
dem Innenbehälter angeordneten Sicherungsvorsprung
ausgebildet ist. An dem Sicherungsvorsprung kann wei-
terhin die Endanschlagsfläche und/oder die obere An-
schlagsfläche ausgebildet sein. Denkbar ist, dass die
Tragrippe und der Sicherungsvorsprung durch zwei se-
parate Ausformungen des Innenbehälters gebildet ist.
Um die Herstellung zu vereinfachen, ist jedoch gemäß
einer Ausführungsform vorgesehen, dass die Tragrippe
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und der Sicherungsvorsprung durch eine gemeinsame
Ausformung des Innenbehälters gebildet sind. Die End-
anschlagsfläche kann dazu dienen, einen Endanschlag
des Fachbodens zu ermöglichen. Hierfür kann an dem
Fachboden eine hintere Kontaktfläche vorgesehen sein,
die der Endanschlagsfläche gegenüberlegt.
[0021] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass eine Unterkante der Auszugsbegrenzungsfläche in
Höhenrichtung oberhalb der Auflagefläche liegt.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die Einführflächen im wesentlichen oder vollständig
senkrecht zu den jeweiligen Seitenwänden ausgebildet
sind.
[0023] Sofern eine Tragrippe vorgesehen ist, kann vor-
gesehen sein, dass die Tragrippe lediglich die Auflage-
fläche und die Einführfläche ausbildet bzw. die Tragrippe
mit einem Ende der Einführfläche in Tiefenrichtung en-
det. Gemäß einer Ausführungsform ist jedoch vorgese-
hen, dass sich in Tiefenrichtung an die Einführfläche eine
Abstützfläche anschließt. Diese kann dazu dienen, beim
Einsetzen des Fachbodens, den Fachboden teilweise
abzustützen. Vorzugsweise besteht bei einem einge-
setzten Fachboden kein Kontakt zwischen dem Fachbo-
den und der Abstützfläche. Die Abstützfläche kann waag-
recht ausgebildet sein. Sofern die Haltevorrichtung eine
Endanschlagsfläche aufweist, kann die Abstützfläche in
Tiefenrichtung direkt an die Endanschlagsfläche angren-
zen, vorzugsweise vor dieser liegen.
[0024] Sofern eine Tragrippe vorgesehen ist, kann vor-
gesehen sein, dass sich die Auflagefläche entgegen der
Tiefenrichtung bis zu einer vorderen Abschlusskante der
Tragrippe erstreckt. Insbesondere kann sich die Aufla-
gefläche über im Wesentlichen die gesamte Oberfläche
der Tragrippe erstrecken bzw. diese ausbilden.
[0025] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass ein Winkel (Einführwinkel) beim Einführen bzw. Ent-
nehmen des Fachbodens zwischen 1,5 Grad und 7,5
Grad beträgt.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass ein Abstand in Höhenrichtung zwischen zwei be-
nachbarten Auflageflächen 30 cm bis 70 cm beträgt, oder
40 cm bis 60 cm beträgt, oder 45 cm bis 55 cm beträgt.
[0027] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass eine in Höhenrichtung gemessene Erstreckung
(Höhe) einer Tragrippe zwischen 1,0 cm und 3,0 cm be-
trägt vorzugsweise zwischen 1,8 cm und 2,5 cm beträgt.
[0028] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass bei einem eingesetzten Fachboden kein Kontakt
zwischen dem Fachboden und der Einführfläche besteht.
Sofern eine Abstützfläche vorhanden ist, kann vorgese-
hen sein, dass bei einem eingesetzten Fachboden kein
Kontakt zwischen dem Fachboden und der Abstützfläche
besteht
[0029] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die an den sich gegenüberliegenden Seitenwänden
vorgesehenen Haltevorrichtungen bezüglich einer senk-
rechten Ebene spiegelsymmetrisch sind.
[0030] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,

dass an den Seitenwänden zwei, drei oder mehrere er-
findungsgemäße Haltevorrichtungen vorgesehen, ins-
besondere befestigt oder direkt durch die Seitenwände
ausgebildet, sind, und in Höhenrichtung voneinander be-
abstandet sind. Die zwei, drei oder mehreren Haltevor-
richtungen an jeweils einer Seitenwand können dabei in
Tiefenrichtung und/oder in Breitenrichtung auf gleicher
Tiefe und/oder Breite angeordnet sein.
[0031] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass der Fachboden ausschließlich mittels der Haltevor-
richtungen in dem Innenbehälter gehalten ist.
[0032] Ein zweiter Aspekt der vorliegenden Erfindung
geht von einem Haushaltskältegerät aus, umfassend ei-
nen Innenbehälter, der einen Aufnahmeraum zumindest
abschnittsweise begrenzt und zwei sich gegenüberlie-
gende Seitenwände aufweist an denen jeweils eine Hal-
tevorrichtung für einen Fachboden vorgesehen ist, wei-
terhin umfassend einen Fachboden der an den Haltevor-
richtungen angeordnet ist, wobei jede Haltevorrichtung
eine Auflagefläche sowie eine in Tiefenrichtung hinter
der Auflagefläche und in Höhenrichtung oberhalb der
Auflagefläche angeordnete Auszugsbegrenzungsfläche
aufweist, wobei an den Haltevorrichtungen jeweils eine
Einführnut vorgesehen ist, die derart bemessen ist, dass
der Fachboden ohne eine elastische Verformung des
Fachbodens eingesetzt bzw. entnommen werden kann.
[0033] Durch die entsprechende Bemessung der Ein-
führnut, d.h. insbesondere die Nutbreite (und bei verän-
derlicher Nutbreite entlang der Länge der Nut: die mini-
male Nutbreite), können somit Kraftübertragungen zwi-
schen dem Fachboden und der Haltevorrichtung vermie-
den werden. Die (minimale) Nutbreite sollte insbesonde-
re größer sein, als eine (maximale) Höhe des hinteren
Randabschnitts des Fachbodens, der in die Einführnut
eingeführt werden soll. Insbesondere, wenn die Halte-
vorrichtungen an einem aus Kunststoff bestehenden In-
nenbehälter angeformt sind, können somit Beschädigun-
gen an den in diesem Bereich oftmals dünnwandigen
Seitenwandabschnitten verhindert werden.
[0034] Ein dritter Aspekt der vorliegenden Erfindung
geht von einem Haushaltskältegerät aus, umfassend ei-
nen Innenbehälter, der einen Aufnahmeraum zumindest
abschnittsweise begrenzt und zwei sich gegenüberlie-
gende Seitenwände aufweist an denen jeweils eine Hal-
tevorrichtung für einen Fachboden vorgesehen ist, wei-
terhin umfassend einen Fachboden der an den Haltevor-
richtungen angeordnet ist, wobei jede Haltevorrichtung
eine Auflagefläche sowie eine in Tiefenrichtung hinter
der Auflagefläche und in Höhenrichtung oberhalb der
Auflagefläche angeordnete Auszugsbegrenzungsfläche
aufweist, wobei an einem hinteren Randabschnitt des
Fachbodens eine steife Leiste angeordnet ist, an der eine
vordere Kontaktfläche ausgebildet ist, die der Auszugs-
begrenzungsfläche gegenüberliegt.
[0035] Die Leiste kann, wie bereits zu dem ersten As-
pekt ausgeführt wurde, insbesondere aus Hartplastik be-
stehen, z.B. Polypropylen oder Polystyrol. Dadurch wird
eine sichere Halterung des Fachbodens ermöglicht und
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ein ausschließlich waagrechtes Herausziehen des Fach-
bodens verhindert.
[0036] Die erfindungsgemäßen Lösungen gemäß dem
zweiten Aspekt und dem dritten Aspekt können mit sämt-
lichen Merkmalen, die mit Bezug auf den ersten Aspekt
beschrieben wurden, kombiniert werden.
[0037] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden anhand der beigefügten Figuren erläutert.
Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische, perspektivische Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen Haushaltskäl-
tegeräts;

Fig. 2 einen Ausschnitt des Haushaltskältegeräts aus
Fig. 1;

Fig. 3 eine vergrößerte Darstellung eines Ausschnitts
aus Fig. 2;

Fig. 4 eine perspektivische Teildarstellung des Innen-
behälters aus Fig. 1;

Fig. 5 das Einsetzen bzw. das Entnehmen eines
Fachbodens und

Fig. 6 eine zu Fig. 2 vergleichbare Darstellung eines
zweiten Ausführungsbeispiels.

[0038] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0039] In Figur 1 ist ein Haushaltskältegerät 1 gezeigt,
welches zum Lagern und Konservieren von Lebensmit-
teln ausgebildet ist. Das Haushaltskältegerät 1 ist im Aus-
führungsbeispiel eine Side-by-Side-Gerät. Das Haus-
haltsgerät 1 weist einen Korpus 2 auf, in dem zwei se-
parate Aufnahmeräume 3, 4 für zu kühlende bzw. zu de-
finierende Lebensmittel (Kühlgut) ausgebildet sind. Der
Aufnahmeraum 3 ist dabei in Breitenrichtung X links ne-
ben dem Aufnahmeraum 4 angeordnet. Die Aufnahme-
räume 3, 4 sind durch Türen 5, 6 verschließbar.
[0040] Die Aufnahmeräume 3,4 werden einerseits
durch Innenbehälter 7,8 und andererseits durch Innen-
wandungen der Türen 5,6 begrenzt. Die Innenbehälter
7,8 bestehen aus Kunststoff und sind durch Thermofor-
men hergestellt. Die Innenbehälter 7,8 weisen jeweils
zwei sich gegenüberliegende Seitenwände 9,10 auf.
[0041] In den Aufnahmeräumen 3,4 sind Fachböden
11 angeordnet. Zur Befestigung des Fachbodens 11 sind
an beiden Innenwänden 9,10 Haltevorrichtungen 12 vor-
gesehen. Die Haltevorrichtungen 12 sind auf den Seiten-
wänden 9,10 spiegelsymmetrisch bezüglich einer senk-
rechten Ebene ausgebildet. Insbesondere sind die Hal-
tevorrichtungen 12 durch einstückige und einstoffige
Ausformungen der Innenbehälter 7,8 gebildet.
[0042] Figur 2 zeigt einen Ausschnitt des Haushalts-
kältegeräts aus Figur 1 entlang der in Figur 1 dargestell-

ten Ebene II-II. Dargestellt ist ein Blick auf die Seitenwand
9 des linken Aufnahmeraumes 3, wobei drei in Höhen-
richtung Z übereinander angeordnete Haltevorrichtun-
gen 12 zu erkennen sind.
[0043] Jede Haltevorrichtung 12 umfasst eine Trag-
grippe 13, die als Vorsprung bezüglich der Seitenwand
9 ausgebildet ist, und von dieser in Breitenrichtung X in
den Aufnahmeraum 3 vorsteht. Die Tragrippen 13 bilden
ein Volumen aus, welches rückseitig der Seitenwand 9
mit Isolationsmaterial (Polyurethan-Schaum) befüllt ist.
Die Tragrippen 13 weisen jeweils eine oben angeordnete
Auflagefläche 14 auf. Die Auflageflächen 14 sind eben
sowie waagrecht ausgebildet und dienen dazu, Ge-
wichtskräfte des Fachbodens aufzunehmen, indem sich
dieser auf den Auflageflächen 14 abgestützt. Die Aufla-
geflächen 14 erstrecken sich in Tiefenrichtung Y nahezu
vollständig über die Tragrippen 13.
[0044] Jede Haltevorrichtung 12 umfasst weiterhin ei-
nen Sicherungsvorsprung 15. Die Sicherungsvorsprün-
ge 15 sind in Tiefenrichtung Y im wesentlichen vollstän-
dig hinter den Tragrippen 13 angeordnet. Die Siche-
rungsvorsprünge 15 sind ebenso wie die Tragrippen 13
durch in den Aufnahmeraum 3 ragende Vorsprünge der
Seitenwand 9 gebildet. Die Sicherungsvorsprünge 15
sind einstückig und einstoffig mit der Seitenwand 9 aus-
gebildet und bilden zusammen mit den Tragrippe 13 ei-
nen gemeinsamen Vorsprung. Die Sicherungsvorsprün-
ge 15 dienen dazu, einen eingesetzten Fachboden ge-
gen ungewolltes Herausziehen zu sichern. Die obere
Haltevorrichtung 12 ist beabstandet zu den unteren Hal-
tevorrichtungen 12 ausgebildet, sodass diese vollständig
von einer in diesem Fall ebenen Fläche der Seitenwand
9 umgeben ist. Im Unterschied hierzu sind die beiden
unteren Haltevorrichtungen 12 derart ausgebildet, dass
die beiden Tragrippen 13 sowie die beiden Sicherungs-
vorsprünge 15 durch einen gemeinsamen Vorsprung ge-
bildet sind. Jeder Sicherungsvorsprung 15 weist jeweils
eine Einführnut 16 auf. Die Einführnuten 16 werden ei-
nerseits doch einen ebenen Wandabschnitt der Seiten-
wand 9 begrenzt, welcher im wesentlichen
ausschließlich vertikal angeordnet ist. Die Einführnuten
16 werden darüber hinaus durch in Breitenrichtung X ver-
laufende Begrenzungsflächen der Sicherungsvorsprün-
ge 15 gebildet.
[0045] Wie insbesondere in der vergrößerten Darstel-
lung gemäß Figur 3 zu erkennen ist, schließt sich in Tie-
fenrichtung Y an die Auflageflächen 14 jeweils eine Ein-
führfläche 17 direkt an. In Tiefenrichtung schließt sich an
die Einführfläche 17 eine Abstützfläche 18 an. Die Ein-
führfläche 17 fällt entlang der Tiefenrichtung Y ausge-
hend von ihrem Flächenbeginn 19 bis zu ihrem Fläche-
nende 20 kontinuierlich ab. An ihrem tiefsten Punkt, näm-
lich dem Flächenende 20, schließt sich eine Abstützflä-
che 18 an die Einführfläche 17 direkt an. Die Abstützflä-
che 18 ist parallel zur Auflagefläche 14, d. h. waagrecht,
ausgebildet.
[0046] Jede Einführfläche 17 wird in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel durch zwei aneinander in Tiefenrichtung Y
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angrenzende Kreisbögen gebildet. Die Übergänge so-
wohl zwischen der Auflagefläche 14 und der Einführflä-
che 17 (am Flächenbeginn 19) als auch die Übergänge
zwischen der Einführfläche 17 und der Abstützfläche 18
(am Flächenende 20) sind kantenfrei ausgeführt. Ebenso
ist der Übergang zwischen den zwei Kreisbögen inner-
halb der Einführfläche 17 kantenfrei ausgeführt.
[0047] Die Einführnut 16 wird seitlich von der Einführ-
fläche 17 sowie einer dieser gegenüberliegenden weite-
ren Einführfläche 45 begrenzt.
[0048] Am Ende der Einführnut 16 in Tiefenrichtung Y
befindet sich eine Endanschlagsfläche 21, die dazu
dient, eine Endposition eines eingesetzten Fachbodens
festzulegen.
[0049] Der Sicherungsvorsprung 15 bildet weiterhin
ein Widerlager 22 aus, an welchem eine Auszugsbegren-
zungsfläche 23 ausgebildet ist. Die Auszugsbegren-
zungsfläche 23 wird durch eine Seitenflanke des Siche-
rungsvorsprung 15 gebildet und ist somit im wesentlichen
senkrecht zur Seitenwand 9 ausgebildet. Mit Blickrich-
tung auf die Seitenwand 9 ist erkennbar, dass die Aus-
zugsbegrenzungsfläche 23 geneigt verläuft. In Tiefen-
richtung hinter der Ausdrucksbegrenzungsfläche 23 ist
an den Sicherungsvorsprung 15 ein Hinterschnitt 24 aus-
gebildet. In dem Hinterschnitt 24 kann ein hinterer
Randabschnitt des eingesetzten Fachbodens aufge-
nommen werden. Der Hinterschnitt 24 bildet eine obere
Anschlagsfläche 40 aus, welche ein Verkippen des Fach-
bodens verhindern kann.
[0050] Figur 4 zeigt perspektivische Teildarstellung
des Innenbehälters aus Figur 1 im Bereich des oberen
Fachbodens 11, wobei zu Illustrationszwecken lediglich
ein Ausschnitt des Innenbehälters 7 mit dem eingesetz-
ten Fachboden 11 dargestellt ist.
[0051] Der Fachboden 11 ist in diesem Ausführungs-
beispiel dreiteilig ausgeführt, und umfasst ein Plattene-
lement 25, dessen Oberseite bzw. Ablagefläche 26 zur
Lagerung des Kühlguts dient. Mittels der Unterseite bzw.
Stützfläche 27 stützt sich der Fachboden 11 über seitli-
che Plattenränder 35 auf den Auflageflächen 14 ab. Das
Plattenelement 25 ist aus Glas. Der Fachboden 11 um-
fasst weiterhin eine an seinem hinteren Randabschnitt
28 befestigte Leiste 29. Die Leiste 29 besteht aus Hart-
plastik, nämlich Polypropylen. Die Leiste 29 ist ein Ex-
trusionsteil. Mittels eines Halteprofils 30 ist die Leiste 29
an dem hinteren Randabschnitt 28 formschlüssige und
kraftschlüssigen befestigt. Die Leiste 29 weist darüber
hinaus ein Begrenzungsprofil 31 auf, welches dazu dient
auf der Ablagefläche 26 befindliches Kühlgut in Tiefen-
richtung Y zu sichern.
[0052] An ihren beiden Endabschnitten 32 weist die
Leiste 29 jeweils einen ausgestanzten Ausschnitt 33 auf.
An den Endabschnitten 32 bildet die Leiste 29 vordere
Kontaktflächen 34 aus, die den Auszugsbegrenzungs-
flächen 23 gegenüberliegen. Bei einer waagrechten Zug-
belastung auf den Fachboden 11 entgegen der Tiefen-
richtung Y kontaktieren sich die vorderen Kontaktflächen
34 und die Auszugsbegrenzungsflächen 23 und verhin-

dern eine Vorwärtsbewegung des Fachbodens 11. Die
Endabschnitte 32 sowie die daran ausgebildeten vorde-
ren Kontaktflächen 34 sind steif, d. h. unflexibel, ausge-
bildet, sodass einerseits das ungewollte Herausziehen
des Fachbodens 11 sicher verhindert werden kann und
andererseits eine wiederkehrende und zu Beschädigun-
gen an der Leiste 29 führende elastische Verformung der
Leiste 29 verhindert wird.
[0053] An einem vorderen Randabschnitt 46 des Fach-
bodens 11 ist ein Abschlussprofil 47 befestigt.
[0054] Wie in Figur 4 zu erkennen ist, sind die Tragrip-
pen 13 vollständig auf der Seitenwand 9 angeordnet,
während die Sicherungsvorsprünge 15 darüber hinaus
auch in die Rückwand 36 des Innenbehälters 7 überge-
hen.
[0055] In Figur 5 ist das Einsetzen bzw. das Entneh-
men eines Fachbodens 11 dargestellt, welcher zu Illus-
trationszwecken vereinfacht dargestellt ist.
[0056] Der obere Ausschnitt in Figur 5 zeigt dabei das
Einschieben des Fachbodens 11 in die Einführnut 16.
Wie zu erkennen ist, ist die Einführnut 16 derart ausge-
bildet (insbesondere eine zwischen der Einführfläche
und der weiteren Einführfläche gemessene minimale
Nutbreite derart bemessen), dass der Fachboden 11 und
insbesondere hierbei seine Leiste 29 (schematisch dar-
gestellt) kontaktfrei, also ohne Berührung des Innenbe-
hälters, eingeführt werden kann. Insbesondere wird die
Leiste 29 weder elastisch noch plastisch verformt. Ein
Kontakt zwischen dem Fachboden, insbesondere der
Leiste 29, und dem Innenbehälter ist jedoch möglich. So
ist es insbesondere möglich, dass der Fachboden 11 mit-
tels der Leiste 29 über die Einführfläche 17 gleitend ein-
geführt bzw. entnommen wird. Der Fachboden 11 wird
hierbei unter einem Winkel 37 nach hinten geschoben
bzw. nach vorne gezogen.
[0057] Wie in dem unteren Ausschnitt in Figur 5 dar-
gestellt ist, ist dabei die Geometrie der Einführnut 16 so-
wie der Abstand zwischen 2 in Höhenrichtung Zeit be-
nachbarten Tragrippen 13 derart gestaltet, dass ein Ein-
führen bzw. Entnehmen des Fachbodens 11 ohne Ver-
kantungen an einer darüber angeordneten Tragrippe 13
möglich ist.
[0058] Figur 6 zeigt eine zu Figur 2 vergleichbare Dar-
stellung eines zweiten Ausführungsbeispiels.
[0059] Dieses unterscheidet sich zu dem ersten Aus-
führungsbeispiel dadurch, dass die beiden unteren Hal-
tevorrichtungen 12 in Tiefenrichtung Y eine kürzere
Tragrippe 13 aufweisen, als die obere Haltevorrichtung
12. Insbesondere erstrecken sich die beiden Tragrippen
13 der beiden unteren Haltevorrichtungen 12 im wesent-
lichen nur über die Hälfte einer Tiefenerstreckung des
Fachbodens 11. Um ein Verkippen des Fachbodens 11
um eine Kippachse 38 zu verhindern, ist gemäß diesem
Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass eine obere Kon-
taktfläche 39 der Leiste 29 die obere Anschlagsfläche 40
bei den beiden unteren Haltevorrichtungen 12 dauerhaft
kontaktiert. Bei der oberen Haltevorrichtung 12 ist ein
dauerhafter Kontakt an dieser Stelle jedoch nicht not-
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wendig, sodass zwischen der oberen Kontaktfläche 39
und der oberen Anschlagsfläche 40 ein Spalt 41 besteht.
[0060] Wie auch im ersten Ausführungsbeispiel kann
im eingebauten Zustand des Fachbodens 11 zwischen
der vorderen Kontaktfläche 34 (des Fachbodens 11) und
der Auszugsbegrenzungsfläche 23 (der Haltevorrichtun-
gen 12) ein Spalt 42 bestehen. Weiterhin kann - ebenso
wie im ersten Ausführungsbeispiel - zwischen einer hin-
teren Kontaktfläche 43 und der Endanschlagsfläche 21
ein Spalt 44 bestehen.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0061]

1 Haushaltsgerät
2 Korpus
3 Aufnahmeraum
4 Aufnahmeraum
5 Tür
6 Tür
7 Innenbehälter
8 Innenbehälter
9 Seitenwand
10 Seitenwand
11 Fachboden
12 Haltevorrichtungen
13 Tragrippe
14 Auflagefläche
15 Sicherungsvorsprung
16 Einführnut
17 Einführfläche
18 Abstützfläche
19 Flächenbeginn
20 Flächenende
21 Endanschlagsfläche
22 Widerlager
23 Auszugsbegrenzungsfläche
24 Hinterschnitt
25 Plattenelement
26 Ablagefläche
27 Stützfläche
28 hinterer Randabschnitt
29 Leiste
30 Halteprofil
31 Begrenzungsprofil
32 Endabschnitt
33 Ausschnitt
34 vordere Kontaktfläche
35 seitlicher Plattenrand
36 Rückwand
37 Winkel
38 Kippachse
39 obere Kontaktfläche
40 obere Anschlagsfläche
41 Spalt
42 Spalt
43 hintere Kontaktfläche

44 Spalt
45 weitere Einführfläche
46 vorderer Randabschnitt
47 Abschlussprofil

Patentansprüche

1. Haushaltskältegerät (1), umfassend einen Innenbe-
hälter (7,8), der einen Aufnahmeraum (3,4) zumin-
dest abschnittsweise begrenzt und zwei sich gegen-
überliegende Seitenwände (9,10) aufweist, an de-
nen jeweils eine Haltevorrichtung (12) für einen
Fachboden (11) vorgesehen ist, weiterhin umfas-
send einen Fachboden (11), der an den Haltevor-
richtungen (12) angeordnet ist, wobei jede Haltevor-
richtung (12) eine Auflagefläche (14) sowie eine in
Tiefenrichtung (Y) hinter der Auflagefläche (14) und
in Höhenrichtung (Z) oberhalb der Auflagefläche
(14) angeordnete Auszugsbegrenzungsfläche (23)
aufweist, gekennzeichnet, durch eine in Tiefen-
richtung (Y) hinter der Auflagefläche (14) angeord-
nete und in Tiefenrichtung (Y) abfallend ausgebilde-
te Einführfläche (17).

2. Haushaltskältegerät (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einführfläche (17) kon-
tinuierlich abfallend ausgebildet ist.

3. Haushaltskältegerät (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einführfläche
(17), insbesondere entlang der Tiefenrichtung (Y),
kantenfrei ausgebildet ist.

4. Haushaltskältegerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einführfläche (17) in Tiefenrichtung (Y) di-
rekt an die Auflagefläche (14) angrenzt.

5. Haushaltskältegerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Einführfläche (17) in Tiefenrichtung
(Y) über wenigstens 0,5 cm, wenigstens 1,0 cm, we-
nigstens 2,0 cm oder wenigstens 3,0 cm erstreckt.

6. Haushaltskältegerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Erstreckung der Einführfläche (17) in Tie-
fenrichtung (Y) wenigstens dem Zweifachen, we-
nigstens dem Dreifachen oder wenigstens dem Vier-
fachen einer Erstreckung der Einführfläche (17) in
Höhenrichtung (Z) entspricht.

7. Haushaltskältegerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltevorrichtungen (12) jeweils eine Ein-
führnut (16) aufweisen, die jeweils durch die Einführ-
fläche (17) sowie eine weitere Einführfläche (45) be-
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grenzt ist.

8. Haushaltskältegerät (1) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die weitere Einführfläche
(45) eben ausgebildet ist.

9. Haushaltskältegerät (1) nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einführfläche (17)
und die weitere Einführfläche (45) im Wesentlichen
parallel zueinander ausgebildet sind.

10. Haushaltskältegerät (1) nach einem der Ansprüche
7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
führnut (16) derart bemessen ist, dass der Fachbo-
den (11) ohne eine elastische Verformung des Fach-
bodens (11) eingesetzt bzw. entnommen werden
kann.

11. Haushaltskältegerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Fachboden (11) zwei vordere Kontakt-
flächen (34) ausgebildet sind, die den Auszugsbe-
grenzungsflächen (23) gegenüberliegen.

12. Haushaltskältegerät (1) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen den Auszugsbe-
grenzungsflächen (23) und den diesen gegenüber-
liegen vorderen Kontaktflächen (34) ein Spalt (42)
vorliegt.

13. Haushaltskältegerät (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Auflageflächen (14) jeweils an einer ein-
stückig an dem Innenbehälter (7,8) angeformten
Tragrippe (13) ausgebildet sind und die Auszugsbe-
grenzungsflächen (23) jeweils an einem einstückig
an dem Innenbehälter (7,8) angeordneten Siche-
rungsvorsprung (15) ausgebildet sind

14. Haushaltskältegerät (1), umfassend einen Innenbe-
hälter (7,8), der einen Aufnahmeraum (3,4) zumin-
dest abschnittsweise begrenzt und zwei sich gegen-
überliegende Seitenwände (9,10) aufweist, an de-
nen jeweils eine Haltevorrichtung (12) für einen
Fachboden (11) vorgesehen ist, weiterhin umfas-
send einen Fachboden (11), der an den Haltevor-
richtungen (12) angeordnet ist, wobei jede Haltevor-
richtung (12) eine Auflagefläche (14) sowie eine in
Tiefenrichtung (Y) hinter der Auflagefläche (14) und
in Höhenrichtung (Z) oberhalb der Auflagefläche
(14) angeordnete Auszugsbegrenzungsfläche (23)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass an den
Haltevorrichtungen (12) jeweils eine Einführnut (16)
vorgesehen ist, die derart bemessen ist, dass der
Fachboden (11) ohne eine elastische Verformung
des Fachbodens (11) eingesetzt bzw. entnommen
werden kann.

15. Haushaltskältegerät (1), umfassend einen Innenbe-
hälter (7,8), der einen Aufnahmeraum (3,4) zumin-
dest abschnittsweise begrenzt und zwei sich gegen-
überliegende Seitenwände (9,10) aufweist, an de-
nen jeweils eine Haltevorrichtung (12) für einen
Fachboden (11) vorgesehen ist, weiterhin umfas-
send einen Fachboden (11), der an den Haltevor-
richtungen (12) angeordnet ist, wobei jede Haltevor-
richtung (12) eine Auflagefläche (14) sowie eine in
Tiefenrichtung (Y) hinter der Auflagefläche (14) und
in Höhenrichtung (Z) oberhalb der Auflagefläche
(14) angeordnete Auszugsbegrenzungsfläche (23)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass an einem
hinteren Randabschnitt (28) des Fachbodens (11)
eine steife Leiste (29) angeordnet ist, an der eine
vordere Kontaktfläche (34) ausgebildet ist, die der
Auszugsbegrenzungsfläche (23) gegenüberliegt.
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